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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 5. März 2007

zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für den Katastrophenschutz

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/162/EG, Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 203,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe u des EG-Vertrags
umfasst die Tätigkeit der Gemeinschaft Maßnahmen im
Bereich des Katastrophenschutzes.

(2) Zu diesem Zweck wurde durch die Entscheidung
2001/792/EG, Euratom (2) ein Gemeinschaftsverfahren
zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Ka-
tastrophenschutzeinsätzen (im Folgenden als „Verfahren“
bezeichnet) eingerichtet.

(3) Die Entscheidung 1999/847/EG des Rates vom 9. De-
zember 1999 über ein Aktionsprogramm für den Kata-
strophenschutz (3) tritt am 31. Dezember 2006 außer
Kraft.

(4) Es ist notwendig, ein Finanzierungsinstrument für den
Katastrophenschutz (im Folgenden als „Instrument“ be-
zeichnet) zu schaffen, mit dem finanzielle Unterstützung
geleistet und somit zur Steigerung der Wirksamkeit der
Reaktion auf größere Notfälle, insbesondere im Rahmen
der Entscheidung 2001/792/EG, Euratom, sowie zur Ver-
stärkung der Präventiv- und Vorsorgemaßnahmen im
Hinblick auf alle Arten von Notfällen — wie Naturkatast-
rophen oder durch Menschen verursachte Katastrophen,
Terroranschläge, einschließlich chemischer, biologischer,
radiologischer oder nuklearer Terroranschläge, sowie
technologische, radiologische oder ökologische Unfälle —
beigetragen werden kann.

(5) Zur Gewährleistung der Kontinuität mit der Entscheidung
1999/847/EG sollte diese Entscheidung ab dem 1. Januar
2007 gelten.

(6) Das Instrument ist ein sichtbares Zeichen der Solidarität
Europas gegenüber den von größeren Notfällen betroffe-
nen Ländern und erleichtert die Bereitstellung von Hilfe
durch Mobilisierung der Einsatzmittel der Mitgliedstaaten.

(7) Die abgelegenen Gebiete und die Gebiete in äußerster
Randlage sowie einige andere Gebiete und Inseln der
Gemeinschaft weisen aufgrund ihrer geografischen, gelän-
despezifischen, sozialen und wirtschaftlichen Merkmale
oft besondere Gegebenheiten auf und haben oft beson-
dere Bedürfnisse. Diese wirken sich ungünstig aus, er-
schweren die Hilfeleistung und die Bereitstellung von Ein-
satzmitteln, wodurch die Bereitstellung von Hilfe und
Hilfsmitteln erschwert wird, und bedingen in einem
ernstlich drohenden größeren Notfall einen besonderen
Bedarf an Hilfe.
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(8) Diese Entscheidung sollte weder die Maßnahmen, die von
der Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 zur
Schaffung eines Instruments für Stabilität (4) erfasst wer-
den, noch die Maßnahmen im Zusammenhang mit der
öffentlichen Gesundheit, die nach dem Gemeinschafts-
recht in Bezug auf Aktionsprogramme der Gemeinschaft
im Bereich der Gesundheit erlassen wurden, und auch
nicht die Verbraucherschutzmaßnahmen, die gemäß
dem Beschluss 1926/2006/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über
ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich Ver-
braucherpolitik (2007—2013) (5) erlassen wurden, be-
rühren.

(9) Aus Gründen der Kohärenz sollten Aktionen, die unter
den Beschluss 2007/124/EG, Euratom des Rates vom
12. Februar 2007 zur Auflegung des spezifischen Pro-
gramms „Prävention, Abwehrbereitschaft und Folgenbe-
wältigung im Zusammenhang mit Terrorakten und ande-
ren Sicherheitsrisiken“ als Teil des generellen Programms
„Sicherheit und Schutz der Freiheitsrechte“ für den Zeit-
raum 2007 bis 2013 (6) fallen oder mit der Aufrechter-
haltung von Recht und Ordnung und der Gewährleistung
der inneren Sicherheit in Zusammenhang stehen, nicht
von der vorliegenden Entscheidung erfasst werden.

(10) Diese Entscheidung sollte nicht für Aktionen gelten, die
von der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom
20. Juni 1996 über die humanitäre Hilfe (7) erfasst wer-
den.

(11) Da die Entscheidung Nr. 2850/2000/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember
2000 über einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Zu-
sammenarbeit im Bereich der unfallbedingten oder vor-
sätzlichen Meeresverschmutzung (8) am 31. Dezember
2006 außer Kraft getreten ist, sollten mit der vorliegen-
den Entscheidung auch die Maßnahmen in Reaktion auf
unfallbedingte Meeresverschmutzungen im Rahmen des
Verfahrens erfasst werden. Die Aspekte der Vorsorge
und Prävention sollten durch andere Instrumente wie
die Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 zur Er-
richtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit
des Seeverkehrs (9) abgedeckt werden..

(12) Um den wirksamen Einsatz des Instruments sicherzustel-
len, sollten Aktionen, für die finanzielle Unterstützung
gewährt wird, so ausgelegt sein, dass sie einen prakti-
schen und zeitnahen Beitrag zur Prävention und zu Vor-

sorgemaßnahmen sowie zur Reaktion bei größeren Not-
fällen leisten können.

(13) Das Verfahren für den Katastrophenschutz sollte durch
ein wirksames, integriertes Detektions- und Frühwarnsys-
tem unterstützt werden, das die Mitgliedstaaten und die
Gemeinschaft auf eingetretene und auf drohende Kata-
strophen, die das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten tref-
fen könnten, aufmerksam machen kann. Zwar sollten die
Beschlüsse über die Schaffung solcher Systeme im Rah-
men anderer spezifischer Instrumente gefasst werden; da
jedoch im Rahmen des Verfahrens auf diese Systeme zu-
rückgegriffen werden wird, sollte das Instrument für den
Katastrophenschutz zu ihrer Einrichtung beitragen, indem
Angaben zum Bedarf gemacht werden und gewährleistet
wird, dass diese Systeme untereinander vernetzt und in
das Verfahren eingebunden werden. Sobald diese Systeme
eingerichtet sind, sollten sie im Rahmen des Verfahrens
voll genutzt werden, und es sollte durch alle Mittel, die
darüber hinaus im Rahmen der vorliegenden Entschei-
dung bereitstehen, zur Weiterentwicklung der Systeme
beigetragen werden.

(14) Die Kommission sollte angemessene logistische Unter-
stützung für die von ihr entsandten Evaluierungs- und/o-
der Koordinierungsexperten bereitstellen.

(15) Es obliegt den Mitgliedstaaten, Ausrüstung und Trans-
portmittel für Maßnahmen des Katastrophenschutzes be-
reitzustellen, die sie im Rahmen des Verfahrens anbieten.
Die Mitgliedstaaten sollten zudem eine angemessene lo-
gistische Unterstützung für die von ihnen entsandten Ein-
satzteams oder Module bereitstellen.

(16) Die Kommission hat gleichwohl die Aufgabe, die Mit-
gliedstaaten zu unterstützen, indem sie die gemeinsame
Nutzung der Ausrüstungen und Transportmittel der Mit-
gliedstaaten erleichtert. Ferner könnte die Kommission
den Mitgliedstaaten dabei helfen, Transportmittel, die an-
dere Quellen wie beispielsweise kommerzielle Unterneh-
men zur Verfügung stellen können, zu ermitteln und
ihnen den Zugang zu diesen erleichtern. Die Kommission
könnte die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von Aus-
rüstungskapazitäten unterstützen, die aus anderen Quel-
len bereitgestellt werden können.

(17) Die Kommission sollte ferner in der Lage sein, erforder-
lichenfalls die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Transportkapazitäten aufzustocken, indem sie zusätzliche
Transportmittel finanziert, damit sichergestellt werden
kann, dass die Hilfe im Rahmen des Verfahrens für den
Katastrophenschutz rechtzeitig bereitgestellt wird und
wirksam ist. Diese Finanzierung sollte unter Beachtung
bestimmter Kriterien und vorbehaltlich der Rückzahlung
eines Teils der gewährten Finanzhilfen erfolgen.
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(18) Die Vergabe öffentlicher Beschaffungsaufträge und die
Gewährung von Zuschüssen im Rahmen dieses Instru-
ments erfolgt gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haus-
haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europä-
ischen Gemeinschaften (10) (im Folgenden als „Haushalts-
verordnung“ bezeichnet). Aufgrund des besonderen Cha-
rakters von Maßnahmen im Bereich des Katastrophen-
schutzes sollte vorgesehen werden, dass Zuschüsse auch
natürlichen Personen gewährt werden können. Es ist au-
ßerdem wichtig, dass die Bestimmungen dieser Verord-
nung und insbesondere die darin verankerten Grundsätze
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit ein-
gehalten werden.

(19) Die Beteiligung von Drittländern an diesem Instrument
sollte möglich sein.

(20) Kommt das Verfahren für den Katastrophenschutz auf-
grund eines Hilfeersuchens außerhalb der Gemeinschaft
zur Anwendung und ist es dabei Bestandteil umfassende-
rer humanitärer Maßnahmen der Gemeinschaft, so ist es
besonders wichtig, dass die gemäß dieser Entscheidung
getroffenen Maßnahmen und die im Rahmen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1257/96 finanzierten Maßnahmen ei-
nander ergänzen und aufeinander abgestimmt sind und
dass die Maßnahmen aufgrund dieser Entscheidung den
humanitären Grundsätzen entsprechen, die in jener ge-
nannten Verordnung festgelegt sind, nämlich der Nicht-
diskriminierung, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit,
sowie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Inte-
ressen der Opfer durchgeführt werden, wie dies generell
für den Katastrophenschutz gilt.

(21) Bei Einsätzen in Drittländern sollte die Koordinierung
und Abstimmung mit den Aktionen von internationalen
Organisationen und Einrichtungen sichergestellt sein.

(22) Damit die Kommission die Durchführung dieser Entschei-
dung besser verfolgen kann, sollten auf Initiative der
Kommission Mittel zur Finanzierung der Ausgaben für
ihre Überwachung, Kontrolle, Rechnungsprüfung und Be-
wertung der Durchführung bereitgestellt werden können.

(23) Es sollten geeignete Bestimmungen festgelegt werden, um
eine angemessene Überwachung der Durchführung der

Maßnahmen, die mit dem Instrument finanziell unter-
stützt werden, sicherzustellen.

(24) Gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des
Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaf-
ten (11), der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96
des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kon-
trollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommis-
sion zum Schutz der finanziellen Interessen der Europä-
ischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregel-
mäßigkeiten (12) sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europä-
ischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (13) sollten
auch geeignete Maßnahmen getroffen werden, um Unre-
gelmäßigkeiten und Betrug zu verhindern, sowie gegebe-
nenfalls die notwendigen Schritte unternommen werden,
um entgangene, zu Unrecht gezahlte oder nicht ord-
nungsgemäß verwendete Beträge wieder einzuziehen.

(25) Die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Moda-
litäten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (14) erlassen werden, wobei
zwischen Maßnahmen, für die das Verwaltungsverfahren
gilt, und Maßnahmen, für die das Verfahren des Rege-
lungsverfahrens gilt, zu unterscheiden ist; letzteres Ver-
fahren ist in Anbetracht der Bedeutung der zu treffenden
Maßnahmen in bestimmten Fällen das angemessenere.

(26) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag im
Sinne der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Europäischen Kommission über die
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsfüh-
rung (15) wird für die gesamte Laufzeit des Instruments
eingesetzt, ohne die Befugnisse der Haushaltsbehörde ge-
mäß der Festlegung im EG-Vertrag zu beeinträchtigen.
Dies erfolgt mit der Maßgabe, dass dieser Betrag teilweise
aus der Teilrubrik 3B („Unionsbürgerschaft“) und teil-
weise aus der Rubrik 4 („Die EU als globaler Partner“)
des Finanzrahmens 2007-2013 finanziert werden sollte.

(27) Die Durchführung der Entscheidung sollte regelmäßig
bewertet werden.
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(28) Da die Ziele dieser Entscheidung durch die Mitgliedstaa-
ten allein nicht ausreichend verwirklicht werden können
und daher wegen des Umfangs und der Auswirkungen
der durch das Instrument zu finanzierenden Aktionen
und des sich aus der Durchführung der Entscheidung
ergebenden Nutzens, was die Rettung von Menschenle-
ben sowie die Verringerung von Körperverletzungen so-
wie von ökologischen, wirtschaftlichen und materiellen
Schäden betrifft, besser auf Gemeinschaftsebene zu ver-
wirklichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des EG-Vertrags niedergelegten Subsi-
diaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in dem-
selben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit geht diese Entscheidung nicht über das zur Errei-
chung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(29) Im EG-Vertrag und im Euratom-Vertrag sind für die An-
nahme dieser Entscheidung keine anderen Befugnisse
als die in den Artikeln 308 bzw. 203 genannten vorge-
sehen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

(1) Mit dieser Entscheidung wird ein Finanzierungsinstrument
für den Katastrophenschutz (im Folgenden „Instrument“ ge-
nannt) geschaffen, um die Anstrengungen der Mitgliedstaaten
zum Schutz vor allem von Menschen, aber auch der Umwelt
und von Vermögenswerten, einschließlich des kulturellen Erbes,
im Falle von Naturkatastrophen und durch Menschen verursach-
ten Katastrophen, bei Terroranschlägen und bei technologi-
schen, radiologischen oder ökologischen Unfällen zu unterstüt-
zen und zu ergänzen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten beim Katastrophenschutz zu erleichtern.

Das Instrument deckt den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis
31. Dezember 2013 ab.

(2) Diese Entscheidung legt die Regeln fest, nach denen fi-
nanzielle Unterstützung gewährt werden kann für

a) Maßnahmen im Rahmen des Gemeinschaftsverfahrens zur
Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastro-
phenschutzeinsätzen (im Folgenden „Verfahren“ genannt),

b) Maßnahmen zur Verhütung oder Minderung der Auswirkun-
gen eines Notfalls und

c) Maßnahmen zur Erhöhung der Reaktionsbereitschaft der
Gemeinschaft in Notfällen, einschließlich Maßnahmen zur
Sensibilisierung der EU-Bürger.

(3) Diese Entscheidung enthält auch besondere Bestimmun-
gen über die Finanzierung von bestimmten Transportmitteln bei

größeren Notfällen, um eine schnelle und wirksame Reaktion in
solchen Fällen zu erleichtern.

(4) Diese Entscheidung trägt den besonderen Bedürfnissen
Rechnung, die die abgelegenen, in äußerster Randlage befind-
lichen sowie anderen Gebiete oder Inseln der Gemeinschaft in
einem Notfall haben.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Entscheidung gilt für Präventiv- und Vorsorgemaß-
nahmen im Hinblick auf alle Arten von Notfällen innerhalb der
Gemeinschaft und in den teilnehmenden Ländern gemäß Artikel
7.

(2) Sie gilt auch für Unterstützungsmaßnahmen innerhalb
oder außerhalb der Gemeinschaft zur Reaktion auf die unmit-
telbaren Folgen eines wie auch immer gearteten größeren Not-
falls, einschließlich der Reaktion auf unfallbedingte Meeresver-
schmutzungen im Rahmen des Verfahrens, sofern ein Hilfeer-
suchen gemäß dem Verfahren erfolgt.

(3) Diese Entscheidung ist nicht anwendbar auf

a) Maßnahmen, die von der Verordnung (EG) Nr. 1717/2006
erfasst werden;

b) Maßnahmen, die von Gemeinschaftsrecht in Bezug auf Ak-
tionsprogramme der Gemeinschaft im Bereich der Gesund-
heit erfasst werden;

c) Maßnahmen, die von dem Beschluss Nr. 1926/2006/EG er-
fasst werden;

d) Maßnahmen, die von dem Beschluss 2007/124/EG, Euratom
erfasst werden;

e) Maßnahmen, die von der Verordnung (EG) Nr. 1257/96
erfasst werden, unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 Buch-
stabe c der vorliegenden Entscheidung;

f) Maßnahmen, die von der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002
erfasst werden.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Entscheidung bezeichnet der Ausdruck

a) „Notfall“ jede Situation, die schädliche Auswirkungen auf
Menschen, die Umwelt oder Vermögenswerte hat oder haben
kann;

DEL 71/12 Amtsblatt der Europäischen Union 10.3.2007



b) „größerer Notfall“ jede Situation, die schädliche Auswirkun-
gen auf Menschen, die Umwelt oder Vermögenswerte hat
oder haben kann und Anlass zu einem Hilfeersuchen im
Rahmen des Verfahrens geben kann;

c) „Reaktion“ jede Maßnahme, die im Rahmen des Verfahrens
während eines größeren Notfalls oder anschließend zur Be-
wältigung seiner unmittelbaren Auswirkungen getroffen
wird;

d) „Vorsorge“ ist eine Handlungsbereitschaft und fähigkeit in
personeller und materieller Hinsicht aufgrund vorsorglicher
Maßnahmen, die eine wirksame und rasche Reaktion auf
Notfälle ermöglicht;

e) „Prävention“ jede Maßnahme, die den Mitgliedstaaten hilft,
Risiken vorzubeugen oder die durch Notfälle verursachten
Schäden für Menschen, die Umwelt oder Vermögenswerte
zu verringern;

f) „Frühwarnung“ die rechtzeitige und wirksame Weitergabe
von Informationen, die ein Handeln zur Vermeidung oder
Verringerung von Risiken ermöglicht und die Bereitschaft
zur wirksamen Reaktion sicherstellt.

Artikel 4

Förderfähige Maßnahmen und Kriterien

(1) Folgende Maßnahmen in den Bereichen Prävention und
Vorsorge kommen für eine finanzielle Unterstützung durch das
Instrument in Frage:

a) Studien, Erhebungen, Entwicklung von Modellen und Szena-
rien mit dem Ziel,

i) den Austausch von Wissen, vorbildlichen Verfahren und
Informationen zu erleichtern und

ii) Prävention, Vorsorge und wirksame Reaktion zu fördern;

b) Schulungen, Übungen, Workshops, Austausch von Personal
und Experten, Aufbau von Netzen, Demonstrationsprojekte
und Technologietransfer mit dem Ziel, Prävention, Vorsorge
und wirksame Reaktion zu fördern;

c) Aufklärung, Schulung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
und damit verbunden Maßnahmen zur Verbreitung von In-
formationen mit dem Ziel, die Folgen von Notfällen für die
EU-Bürger so gering wie möglich zu halten und den
EU-Bürgern zu helfen, sich selbst wirksamer zu schützen;

d) Aufrechterhaltung der Funktionen des Beobachtungs- und
Informationszentrums des Verfahrens (MIC), um bei größe-
ren Notfällen eine rasche Reaktion zu erleichtern;

e) Informationstätigkeit zur Verbesserung der Außenwirkung
der Reaktion der Gemeinschaft;

f) Beiträge zur Entwicklung von Detektions- und Frühwarnsys-
temen für Katastrophen, die das Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten treffen könnten, um eine rasche Reaktion der Mit-
gliedstaaten und der Gemeinschaft zu ermöglichen, sowie
Beiträge zur Einrichtung solcher Systeme durch Studien
und Evaluierungen zur Notwendigkeit und Realisierbarkeit
dieser Systeme und durch Maßnahmen, durch die darauf
hingewirkt wird, diese Systeme untereinander und mit dem
MIC und dem in Buchstabe g genannten CECIS zu vernetzen.
Diese Systeme berücksichtigen die bestehenden Informa-
tions-, Beobachtungs- und Detektionssysteme und bauen
auf ihnen auf;

g) Einrichtung und Instandhaltung eines sicheren gemeinsamen
Kommunikations- und Informationssystems für Notfälle
(CECIS) und Instrumente, die eine wirksame Kommunikation
und den Informationsaustausch zwischen dem Beobach-
tungs- und Informationszentrum und den Kontaktstellen
der Mitgliedstaaten sowie den anderen Teilnehmern im Rah-
men des Verfahrens ermöglichen;

h) Überwachungs-, Bewertungs- und Evaluierungstätigkeiten;

i) Auflage eines Programms zur Auswertung der Erfahrungen
aus Einsätzen und Übungen im Rahmen des Verfahrens.

(2) Folgende Maßnahmen im Bereich der Reaktion im Rah-
men des Verfahrens kommen für eine finanzielle Unterstützung
durch das Instrument in Frage:

a) Entsendung von Bewertungs- und Koordinierungsexperten
mit entsprechender Ausrüstung, insbesondere Kommunika-
tionsmitteln, um die Hilfeleistung und die Zusammenarbeit
mit anderen Akteuren vor Ort zu erleichtern;

b) Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Zugang zu Ausrüs-
tungs- und Transportmitteln durch

i) Weitergabe und Austausch von Informationen über Aus-
rüstung und Transportmittel, die von den Mitgliedstaaten
bereitgestellt werden können, um die gemeinsame Nut-
zung dieser Ausrüstung oder Transportmittel zu erleich-
tern;
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ii) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von
und dem Zugang zu Transportmitteln, die andere Quel-
len wie beispielsweise kommerzielle Unternehmen zur
Verfügung stellen können;

iii) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von
Ausrüstungen, die andere Quellen wie beispielsweise
kommerzielle Unternehmen zur Verfügung stellen kön-
nen;

c) Ergänzung der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Transportmittel durch Finanzierung zusätzlicher Transport-
mittel, die erforderlich sind, um eine rasche Reaktion bei
unter Artikel 1 fallenden größeren Notfällen zu gewährleis-
ten. Diese Aktionen kommen lediglich dann für eine finanz-
ielle Unterstützung durch das Instrument in Betracht, wenn
die folgenden Kriterien erfüllt sind:

i) die zusätzlichen Transportmittel sind erforderlich, um die
Wirksamkeit der Katastrophenschutzmaßnahmen im
Rahmen des Verfahrens zu gewährleisten;

ii) alle anderen Möglichkeiten, Transportmittel im Rahmen
des Verfahrens zu beschaffen, einschließlich der unter
Buchstabe b genannten Möglichkeiten, wurden ausge-
schöpft;

iii) die zu transportierende Hilfe

— wurde auf das Hilfeersuchen eines Landes im Rahmen
des Verfahrens hin angeboten und angenommen;

— ist notwendig, um die durch den Notfall entstande-
nen Existenzbedürfnisse zu befriedigen;

— ergänzt die Hilfe der Mitgliedstaaten;

— ergänzt bei Notfällen in Drittländern die humanitären
Maßnahmen der Gemeinschaft insgesamt, wenn eine
solche vorhanden ist.

(3) a) Mitgliedstaaten, die finanzielle Unterstützung für den
Transport ihrer Hilfe beantragen, zahlen spätestens 180
Tage nach der Intervention wenigstens 50 % der erhalte-
nen Gemeinschaftsmittel zurück.

b) Eine Finanzierung im Rahmen des Instruments lässt die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den Schutz von
Menschen, Vermögenswerten und der Umwelt in ihrem
Hoheitsgebiet im Falle von Katastrophen unberührt und

entbindet die Mitgliedstaaten nicht von ihrer Pflicht, ihre
Katastrophenschutzmechanismen mit ausreichenden Fä-
higkeiten auszustatten, um sie in die Lage zu versetzen,
angemessen auf Katastrophen von einer Größenordnung
und Art zu reagieren, mit der nach vernünftigem Ermes-
sen zu rechnen ist und auf die gerechtfertigterweise eine
Vorbereitung erfolgen kann.

(4) TDie Vorschriften zur Durchführung von Absatz 2 Buch-
staben b und c und Absatz 3 werden in dem in Artikel 13
Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.

Die Kommission erstattet dem in Artikel 13 genannten Aus-
schuss regelmäßig Bericht über die Anwendung von Absatz 2
Buchstaben b und c sowie Absatz 3.

Diese Bestimmungen werden erforderlichenfalls in dem in Arti-
kel 13 Absatz 3 genannten Verfahren geändert.

Artikel 5

Begünstigte

Finanzielle Unterstützung nach diesem Instrument kann natür-
lichen Personen und juristischen Personen des privaten oder
öffentlichen Rechts gewährt werden.

Artikel 6

Arten der finanziellen Intervention und
Durchführungsbestimmungen

(1) Die Kommission gewährt die finanzielle Unterstützung
der Gemeinschaft nach Maßgabe der Haushaltsordnung.

(2) Die finanzielle Unterstützung durch das Instrument kann
in Form von Zuschüssen oder öffentlichen Beschaffungsaufträ-
gen gemäß der Haushaltsordnung gewährt werden.

(3) Im Falle von Zuschüssen verabschiedet die Kommission
jährliche Arbeitsprogramme, in denen die Ziele, der Zeitplan für
Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen, der veranschlagte Be-
trag, der Finanzierungshöchstsatz und die erwarteten Ergebnisse
angegeben sind.

(4) Im Falle öffentlicher Beschaffungsaufträge sind die Auf-
träge einschließlich aller Rahmenverträge für die Mobilisierung
der Mittel, die zur Durchführung von Krisenreaktionsmaßnah-
men erforderlich sind, in die jährlichen Arbeitsprogramme auf-
zunehmen.
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(5) Die jährlichen Arbeitsprogramme werden in dem in Arti-
kel 13 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen.

(6) Der Haushalt des Instruments wird von der Kommission
nach dem Prinzip der zentralen Mittelverwaltung direkt in den
Dienststellen der Kommission gemäß Artikel 53 Absatz 2 der
Haushaltsordnung vollzogen.

Artikel 7

Beteiligung von Drittländern

Die Bewerberländer können sich an dem Instrument beteiligen.

Andere Drittländer können sich an Maßnahmen im Rahmen des
Instruments beteiligen, wenn Abkommen zwischen den betref-
fenden Drittländern und der Gemeinschaft dies zulassen.

Artikel 8

Komplementarität und Kohärenz der
Gemeinschaftsmaßnahmen

(1) Maßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung durch
das Instrument gewährt wird, erhalten keine Unterstützung
durch andere Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft.

Die Kommission stellt sicher, dass Antragsteller, die eine finan-
zielle Unterstützung durch das Instrument beantragen, und Be-
günstigte einer solchen Unterstützung sie über eine finanzielle
Unterstützung, die sie aus anderen Quellen, insbesondere aus
dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union, erhalten,
sowie über laufende Anträge auf Gewährung einer solchen Un-
terstützung unterrichten.

(2) Es sind Synergieeffekte und Komplementarität mit ande-
ren Instrumenten der Union oder der Gemeinschaft anzustre-
ben. Im Falle einer Reaktion in Drittländern stellt die Kommis-
sion sicher, dass die aufgrund des Instruments und die aufgrund
der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 finanzierten Maßnahmen
einander ergänzen und aufeinander abgestimmt sind.

(3) Trägt die im Rahmen des Verfahrens gewährte Unterstüt-
zung zu einer umfassenderen humanitären Reaktion der
Gemeinschaft bei, so sind bei den Maßnahmen, die mit dem
Instrument finanziell unterstützt werden, die in der Verordnung
(EG) Nr. 1257/96 genannten humanitären Grundsätze zu be-
achten.

Artikel 9

Abstimmung mit Maßnahmen internationaler
Organisationen und Einrichtungen

Die Kommission gewährleistet, dass bei Einsätzen in Drittlän-
dern die von der Gemeinschaft finanzierten Maßnahmen mit
denen internationaler Organisationen und Einrichtungen, insbe-
sondere derjenigen, die Teil des Systems der Vereinten Nationen
sind, koordiniert und abgestimmt werden.

Artikel 10

Technische und administrative Hilfe

(1) Auf Initiative der Kommission können durch das Instru-
ment auch Ausgaben abgedeckt werden, die mit der Überwa-
chung, Kontrolle, Rechnungsprüfung und Evaluierung, die un-
mittelbar für die Durchführung dieser Entscheidung erforderlich
ist, im Zusammenhang stehen.

Diese Ausgaben können insbesondere Folgendes abdecken: Stu-
dien, Sitzungen, Informationstätigkeiten, Veröffentlichungen,
Ausgaben für Netzwerke (und entsprechende Ausrüstung) für
den Informationsaustausch und sonstige Ausgaben für die tech-
nische und administrative Unterstützung, auf die die Kommis-
sion bei der Durchführung dieser Entscheidung möglicherweise
zurückgreifen muss.

Die in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Ausgaben dürfen
4 % der Haushaltsmittel nicht überschreiten.

(2) Der Haushalt bezüglich der in Absatz 1 genannten Maß-
nahmen wird von der Kommission nach dem Prinzip der zent-
ralen Mittelverwaltung direkt in den Dienststellen der Kommis-
sion gemäß Artikel 53 Absatz 2 der Haushaltsordnung vollzo-
gen.

Artikel 11

Überwachung

(1) Die Kommission gewährleistet, dass die sich aus der
Durchführung dieses Instruments ergebenden Verträge und Zu-
schussregelungen insbesondere die Beaufsichtigung und Finanz-
kontrolle durch die Kommission (oder einen von ihr bevoll-
mächtigten Vertreter), erforderlichenfalls durch Kontrollen vor
Ort, einschließlich Stichprobenkontrollen, sowie Rechnungsprü-
fungen durch den Rechnungshof vorsehen.

(2) Die Kommission gewährleistet, dass der Begünstigte der
finanziellen Unterstützung während eines Zeitraums von fünf
Jahren ab der letzten Auszahlung alle Belege über die mit der
betreffenden Maßnahme zusammenhängenden Ausgaben für die
Kommission aufbewahrt.
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(3) Die Kommission gewährleistet, dass auf der Grundlage
der Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Kontrollen vor Ort
erforderlichenfalls der Umfang der ursprünglich bewilligten fi-
nanziellen Unterstützung oder die Bedingungen für ihre Gewäh-
rung sowie der Zeitplan für die Auszahlungen angepasst wer-
den.

(4) Die Kommission gewährleistet, dass alle erforderlichen
Schritte unternommen werden, um zu überprüfen, ob die finan-
zierten Maßnahmen ordnungsgemäß und nach Maßgabe dieser
Entscheidung sowie der Haushaltsordnung durchgeführt werden.

Artikel 12

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft

(1) Die Kommission stellt sicher, dass bei der Durchführung
der durch das Instrument finanzierten Maßnahmen die finanz-
iellen Interessen der Gemeinschaft durch Präventivmaßnahmen
gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlun-
gen, durch wirksame Kontrollen und Einziehung von zu Un-
recht ausgezahlten Beträgen sowie — bei Feststellung von Un-
regelmäßigkeiten — durch wirksame, angemessene und abschre-
ckende Sanktionen gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
2988/95, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 und der
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 geschützt werden.

(2) Bei den durch das Instrument finanzierten Gemeinschafts-
maßnahmen finden die Verordnungen (EG, Euratom) Nr.
2988/95 und (Euratom, EG) Nr. 2185/96 Anwendung auf jeden
Verstoß gegen eine Gemeinschaftsbestimmung, einschließlich
jeder Missachtung einer aufgrund des Instruments begründeten
vertraglichen Verpflichtung, als Folge einer Handlung oder Un-
terlassung eines Wirtschaftsteilnehmers, die durch eine unge-
rechtfertigte Ausgabe einen Schaden für den Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Union oder die von ihr verwalteten
Haushalte zur Folge hat oder haben könnte.

(3) Die Kommission gewährleistet, dass die für eine Maß-
nahme gewährte finanzielle Unterstützung gekürzt, ausgesetzt
oder zurückgefordert wird, wenn sie Unregelmäßigkeiten —

einschließlich der Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser
Entscheidung, der Einzelentscheidung oder des Vertrags über
die betreffende finanzielle Unterstützung — feststellt oder
wenn eine mit der Art des Vorhabens oder seinen Durchfüh-
rungsbedingungen nicht zu vereinbarende Änderung an der
Maßnahme vorgenommen wurde, ohne dass um die vorherige
Zustimmung der Kommission schriftlich nachgesucht worden
wäre.

(4) Werden Fristen nicht eingehalten oder ist aufgrund des
Stands der Durchführung einer Maßnahme nur ein Teil der ge-
währten finanziellen Unterstützung gerechtfertigt, so gewährleis-
tet die Kommission, dass der Begünstigte aufgefordert wird, sich
innerhalb einer bestimmten Frist hierzu zu äußern.

Gibt der Begünstigte keine zufrieden stellende Begründung, so
gewährleistet die Kommission, dass der Restbetrag der finan-
ziellen Unterstützung gestrichen werden kann und die Rück-
zahlung bereits gezahlter Gelder gefordert wird.

(5) Die Kommission gewährleistet, dass jeder zu Unrecht aus-
gezahlte Betrag zurückgezahlt wird, wobei auf nicht rechtzeitig
zurückgezahlte Beträge nach Maßgabe der Haushaltsordnung
Verzugszinsen erhoben werden.

Artikel 13

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgen-
den als „Ausschuss“ bezeichnet) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

Haushaltsmittel

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für die
Durchführung dieses Instruments für den Zeitraum von 2007
bis 2013 beträgt 189 800 000 EUR zu laufenden Preisen.

Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde inner-
halb der im Finanzrahmen gesetzten Grenzen bewilligt.

Aus der Teilrubrik 3B — „Unionsbürgerschaft“ des Finanzrah-
mens werden 133 800 000 EUR und aus der Rubrik 4 — „Die
EU als globaler Partner“ 56 000 000 EUR zu laufenden Preisen
bereitgestellt.
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(2) Höchstens 50 % des als finanzieller Bezugsrahmen dien-
enden Betrags werden für Maßnahmen nach Artikel 4 Absatz 2
Buchstaben b und c gewährt.

Artikel 15

Bewertung

(1) Maßnahmen, die finanzielle Unterstützung durch das In-
strument erhalten, werden regelmäßig überwacht, um ihre
Durchführung zu verfolgen.

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat Folgendes vor:

a) spätestens zum 31. Dezember 2008 einen ersten Evaluie-
rungsbericht zu den qualitativen und quantitativen Aspekten
der Durchführung von Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben b und
c und Absatz 3. Dieser Bericht trägt den Ergebnissen einer
Analyse des bei größeren Katastrophenschutzeinsätzen auf-
getretenen Bedarfs an Transportmitteln und Ausrüstung und
der im Rahmen dieser Entscheidung getroffenen Abhilfemaß-
nahmen Rechnung, die bis zum 31. Dezember 2007 ge-
meinsam von der Kommission und den Mitgliedstaaten
durchgeführt wird;

Sofern es im Lichte der Schlussfolgerungen des Berichts not-
wendig erscheint,

i) kann die Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag zur
Überprüfung der einschlägigen Bestimmungen unterbrei-
ten,

ii) kann der Rat die Kommission ersuchen, einen Vorschlag
zu unterbreiten, damit eine entsprechende Änderung die-

ser Bestimmungen vor dem 30. Juni 2009 angenommen
werden kann.

b) spätestens zum 30. Juni 2010 einen Zwischenbericht über
die Bewertung der erzielten Ergebnisse sowie die qualitativen
und quantitativen Aspekte der Durchführung dieser Entschei-
dung;

c) spätestens zum 31. Dezember 2011 eine Mitteilung über die
Fortführung der Entscheidung;

d) spätestens zum 31. Dezember 2014 einen Bericht über die
Ex-post-Bewertung.

Artikel 16

Geltungsdauer

Diese Entscheidung gilt vom 1. Januar 2007 bis zum 31. De-
zember 2013.

Artikel 17

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 5. März 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

F.-W. STEINMEIER
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